
RAT

ÜBEREINKOMMEN

zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union über die Rechtsstellung des zum Militärstab
der Europäischen Union abgestellten beziehungsweise abgeordneten Militär- und Zivilpersonals,
der Hauptquartiere und Truppen, die der Europäischen Union gegebenenfalls im Rahmen der
Vorbereitung und Durchführung der Aufgaben im Sinne des Artikels 17 Absatz 2 des Vertrags
über die Europäische Union, einschließlich Übungen, zur Verfügung gestellt werden, sowie des
Militär- und Zivilpersonals der Mitgliedstaaten, das der Europäischen Union für derartige Aufgaben

zur Verfügung gestellt wird

(EU-Truppenstatut)

(2003/C 321/02)

DIE IM RAT VEREINIGTEN VERTRETER DER REGIERUNGEN DER
MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union (EUV),
insbesondere auf Titel V,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Europäische Rat hat beschlossen, im Rahmen der Ver-
folgung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik
(GASP) die EU mit den Fähigkeiten auszustatten, die erfor-
derlich sind, um Beschlüsse über das gesamte Spektrum der
im EUV definierten Aufgaben der Konfliktverhütung und
der Krisenbewältigung zu fassen und umzusetzen.

(2) Nationale Beschlüsse darüber, Truppen aus Mitgliedstaaten
der Europäischen Union (nachfolgend „Mitgliedstaaten“ ge-
nannt) im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung der
Aufgaben im Sinne des Artikels 17 Absatz 2 EUV, ein-
schließlich Übungen, in das Hoheitsgebiet anderer Mitglied-
staaten zu entsenden und dort aufzunehmen, erfolgen nach
dem Titel V EUV, insbesondere nach Artikel 23 Absatz 1
und sind Gegenstand von Sondervereinbarungen zwischen
den betreffenden Mitgliedstaaten.

(3) Für den Fall von Übungen oder Einsätzen außerhalb des
Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten werden besondere Ver-
einbarungen mit den betreffenden Drittländern zu treffen
sein.

(4) Dieses Übereinkommen lässt die Rechte und Pflichten der
Parteien aufgrund internationaler Übereinkünfte und ande-
rer internationaler Rechtsakte, mit denen internationale Ge-
richtshöfe errichtet werden, einschließlich des Römischen
Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs unberührt —

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:

TEIL I

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN FÜR MILITÄR- UND ZIVIL-
PERSONAL

Artikel 1

Im Sinne dieses Übereinkommens bedeutet der Ausdruck

1. „Militärpersonal“

a) von den Mitgliedstaaten zur Bildung des Militärstabs der
Europäischen Union (EUMS) zum Generalsekretariat des
Rates abgestelltes Militärpersonal;

b) Militärpersonal von außerhalb der Organe der EU, das
vom EUMS aus den Mitgliedstaaten für eine vorüber-
gehende Aufstockung herangezogen werden kann,
wenn es vom Militärausschuss der Europäischen Union
(EUMC) zur Mitwirkung im Rahmen der Vorbereitung
und Durchführung der Aufgaben im Sinne des Artikels
17 Absatz 2 EUV, einschließlich Übungen, angefordert
wird;

c) Militärpersonal aus den Mitgliedstaaten, das zu den
Hauptquartieren und Truppen abgestellt wird, die der
EU gegebenenfalls im Rahmen der Vorbereitung und
Durchführung der Aufgaben im Sinne des Artikels 17
Absatz 2 EUV, einschließlich Übungen, zur Verfügung
gestellt werden, oder Personal dieser Hauptquartiere
und Truppen;

2. „Zivilpersonal“ das von den Mitgliedstaaten zu EU-Organen
abgeordnete Zivilpersonal, das bei der Vorbereitung und
Durchführung der Aufgaben im Sinne des Artikels 17 Ab-
satz 2 EUV, einschließlich Übungen, mitwirkt, oder Zivil-
personal, ausgenommen Ortskräfte, das bei den Hauptquar-
tieren oder den Truppen oder an anderer Stelle tätig ist und
der EU von den Mitgliedstaaten für denselben Zweck zur
Verfügung gestellt wird;

3. „Familienangehöriger“ jede Person, die nach den Rechtsvor-
schriften des Entsendestaats als Familienangehöriger defi-
niert oder anerkannt oder als Haushaltsangehöriger des Mi-
litär- oder Zivilpersonals bezeichnet ist. Wird nach diesen
Rechtsvorschriften eine solche Person jedoch nur dann als
Familienangehöriger oder Haushaltsangehöriger angesehen,
wenn sie mit dem Militär- oder Zivilpersonal in häuslicher
Gemeinschaft lebt, so gilt diese Voraussetzung als erfüllt,
wenn der Unterhalt dieser Person überwiegend von dem
Militär- oder Zivilpersonals bestritten wird;
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4. „Truppe“ Personen, die dem Militär- und Zivilpersonal im
Sinne der Absätze 1 und 2 angehören oder aus solchem
Personal bestehende Truppenteile, jedoch mit der Maßgabe,
dass die betreffenden Mitgliedstaaten vereinbaren können,
dass bestimmte Personen, Einheiten, Verbände oder sonstige
Truppenteile nicht als eine Truppe im Sinne dieses Über-
einkommens oder als deren Bestandteil anzusehen sind;

5. „Hauptquartiere“ im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten gele-
gene, von einem oder mehreren Mitgliedstaaten oder einer
internationalen Organisation eingerichtete Hauptquartiere,
die der EU im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung
der Aufgaben im Sinne des Artikels 17 Absatz 2 EUV, ein-
schließlich Übungen, zur Verfügung gestellt werden können;

6. „Entsendestaat“ den Mitgliedstaat, dem das Militär- oder Zi-
vilpersonal oder die Truppe angehört;

7. „Aufnahmestaat“ den Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet
sich das Militär- oder Zivilpersonal, die Truppe oder das
Hauptquartier aufgrund eines Einzel- oder eines Sammelein-
satzbefehls oder eines Befehls über die Abstellung zu den
EU-Organen befindet, sei es, dass es dort stationiert, dorthin
verlegt oder auf der Durchreise ist.

Artikel 2

(1) Die Mitgliedstaaten erleichtern dem in Artikel 1 genann-
ten Personal erforderlichenfalls die Einreise, den Aufenthalt und
die Ausreise für die Zwecke der Ausübung des Dienstes; dies
gilt auch für dessen Familienangehörige. Von dem Personal und
den Familienangehörigen kann jedoch ein Nachweis verlangt
werden, dass sie unter die in Artikel 1 genannten Kategorien
fallen.

(2) Unbeschadet der Vorschriften, die nach dem Gemein-
schaftsrecht für den freien Personenverkehr gelten, genügt für
diesen Zweck ein Einzel- oder Sammelmarschbefehl oder ein
Befehl über die Abstellung beziehungsweise Abordnung zu den
EU-Organen.

Artikel 3

Das Militär- und Zivilpersonal sowie dessen Familienangehörige
sind verpflichtet, das Recht des Aufnahmestaats zu achten und
jede Handlung zu unterlassen, die mit dem Sinn dieses Über-
einkommens unvereinbar ist.

Artikel 4

Für die Zwecke dieses Übereinkommens gilt, dass

1. von den Militärbehörden des Entsendestaates ausgestellte
Führerscheine auch im Hoheitsgebiet des Aufnahmestaates
für die entsprechenden Militärfahrzeuge anerkannt werden;

2. Personen, die in einem der Mitgliedstaaten über eine Zulas-
sung verfügen, dem Personal der Truppen und Hauptquar-
tiere anderer Mitgliedstaaten medizinische und zahnmedizi-
nische Behandlungen gewähren können.

Artikel 5

Das Militärpersonal und das betreffende Zivilpersonal trägt im
Einklang mit den im Entsendestaat geltenden Vorschriften Uni-
form.

Artikel 6

Die Fahrzeuge mit einer spezifischen Zulassung der Streitkräfte
beziehungsweise der Verwaltung des Entsendestaats führen au-
ßer ihrer Kennnummer ein deutliches Staatszugehörigkeitszei-
chen.

TEIL II

BESTIMMUNGEN, DIE NUR FÜR MILITÄR- ODER ZIVILPER-
SONAL GELTEN, DAS ZU DEN EU-ORGANEN ABGESTELLT

BEZIEHUNGSWEISE ABGEORDNET IST

Artikel 7

Militär- oder Zivilpersonal, das zu den EU-Organen abgestellt
beziehungsweise abgeordnet ist, kann im Einklang mit Artikel
13 Waffen besitzen und tragen, wenn es bei den Hauptquar-
tieren oder Truppen tätig ist, die der EU gegebenenfalls im
Rahmen der Vorbereitung und Durchführung der Aufgaben
im Sinne des Artikels 17 Absatz 2 EUV, einschließlich Übun-
gen, zur Verfügung gestellt werden, oder wenn es in Verbin-
dung mit solchen Aufgaben dienstlich unterwegs ist.

Artikel 8

(1) Das zu den EU-Organen abgestellte beziehungsweise ab-
geordnete Militär- oder Zivilpersonal genießt Immunität von
der Gerichtsbarkeit hinsichtlich der von ihm in Ausübung sei-
nes Dienstes vorgenommenen mündlichen oder schriftlichen
Äußerungen sowie Handlungen; diese Immunität gilt auch
nach Ende seiner Abstellung beziehungsweise Abordnung.

(2) Die Immunität nach diesem Artikel wird im Interesse der
EU und nicht zum persönlichen Vorteil des Personals gewährt.

(3) Sowohl die zuständige Behörde des Entsendestaats als
auch die jeweiligen EU-Organe heben die Immunität des zu
den EU-Organen abgestellten beziehungsweise abgeordneten
Militär- oder Zivilpersonals in allen Fällen auf, in denen die
Immunität verhindern würde, dass der Gerechtigkeit Genüge
geschieht, und in denen sie von der zuständigen Behörde
und dem jeweiligen EU-Organ unbeschadet der Interessen der
Europäischen Union aufgehoben werden kann.

(4) Die EU-Organe arbeiten jederzeit mit den zuständigen
Behörden der Mitgliedstaaten zusammen, um eine geordnete
Rechtspflege zu erleichtern, und greifen ein, um jeden Miss-
brauch der nach diesem Artikel gewährten Immunitäten zu
verhindern.

(5) Liegt nach Ansicht einer zuständigen Behörde oder einer
gerichtlichen Stelle eines Mitgliedstaats ein Missbrauch der nach
diesem Artikel gewährten Immunitäten vor, so nehmen die
zuständige Behörde des Entsendestaats und das jeweilige EU-
Organ auf Antrag mit der zuständigen Behörde des betreffen-
den Mitgliedstaats Rücksprache, um festzustellen, ob tatsächlich
ein Missbrauch vorliegt.
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(6) Führt die Rücksprache zu keinem für beide Seiten be-
friedigenden Ergebnis, so wird die Streitigkeit von dem jewei-
ligen EU-Organ mit dem Ziel einer Beilegung geprüft.

(7) Kann eine solche Streitigkeit nicht beigelegt werden, so
beschließt das jeweilige EU-Organ die Modalitäten, nach denen
sie beizulegen ist. Sofern der Rat betroffen ist, legt er derartige
Modalitäten einstimmig fest.

TEIL III

BESTIMMUNGEN, DIE NUR FÜR HAUPTQUARTIERE UND
TRUPPEN SOWIE DEREN MILITÄR- UND ZIVILPERSONAL

GELTEN

Artikel 9

Im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung der Aufgaben
im Sinne des Artikels 17 Absatz 2 EUV, einschließlich Übun-
gen, dürfen die Hauptquartiere und Truppen sowie deren Per-
sonal nach Artikel 1 samt deren Material vorbehaltlich der
Zustimmung der zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats
durch dessen Hoheitsgebiet bewegt und vorübergehend dorthin
verlegt werden.

Artikel 10

Militär- oder Zivilpersonal erhält zu denselben Bedingungen
wie vergleichbares Personal des Aufnahmestaats dringend erfor-
derliche medizinische oder zahnmedizinische Behandlung, ein-
schließlich der Krankenhausbehandlung.

Artikel 11

Vorbehaltlich der Vereinbarungen und Vorkehrungen, die be-
reits in Kraft sind oder die möglicherweise nach Inkrafttreten
dieses Übereinkommens von den entsprechend ermächtigten
Vertretern des Aufnahme- und des Entsendestaats geschlossen
beziehungsweise getroffen werden, übernehmen allein die Be-
hörden des Aufnahmestaats die Verantwortung dafür, dass ge-
eignete Maßnahmen ergriffen werden, um den Einheiten, Ver-
bänden oder sonstigen Truppenteilen die von ihnen benötigten
Liegenschaften und die dazugehörigen Anlagen und Leistungen
zur Verfügung zu stellen. Diese Vereinbarungen und Vorkeh-
rungen haben soweit wie möglich den Vorschriften über die
Unterbringung und Verpflegung vergleichbarer Einheiten, Ver-
bände oder sonstiger Truppenteile des Aufnahmestaats zu ent-
sprechen.

Soweit keine besondere entgegenstehende Vereinbarung getrof-
fen wurde, sind für die Rechte und Pflichten aus Belegung und
Benutzung der Liegenschaften beziehungsweise Benutzung oder
Inanspruchnahme der Anlagen oder Leistungen die Gesetze des
Aufnahmestaats maßgebend.

Artikel 12

(1) Regulär aufgestellte Einheiten, Verbände oder sonstige
Truppenteile aus Militär- und Zivilpersonal sind aufgrund einer

Vereinbarung mit dem Aufnahmestaat berechtigt, die Polizei-
gewalt in allen Lagern, Einrichtungen, Hauptquartieren oder
anderen Liegenschaften, die sie allein belegen, auszuüben. Die
Polizei dieser Einheiten, Verbände oder sonstigen Truppenteile
kann alle geeigneten Maßnahmen treffen, um dort die Ordnung
und Sicherheit aufrechtzuerhalten.

(2) Außerhalb dieser Liegenschaften darf die Polizeigewalt
nach Absatz 1 nur nach Maßgabe von Vereinbarungen mit
den Behörden des Aufnahmestaats und in Abstimmung mit
diesen Behörden und nur insoweit eingesetzt werden, wie
dies zur Aufrechterhaltung der Disziplin und Ordnung unter
den Mitgliedern dieser Einheiten, Verbände oder sonstigen
Truppenteile erforderlich ist.

Artikel 13

(1) Militärpersonal darf, sofern es durch Befehl dazu ermäch-
tigt ist und nach Maßgabe von Vereinbarungen mit den Behör-
den des Aufnahmestaats, Dienstwaffen besitzen und tragen.

(2) Zivilpersonal darf, sofern es durch nationale Regelungen
des Entsendestaats dazu berechtigt ist und vorbehaltlich der
Zustimmung der Behörden des Aufnahmestaats, Dienstwaffen
besitzen und tragen.

Artikel 14

Die Hauptquartiere und Truppen erhalten bei der Benutzung
von Post, Telekommunikation sowie Verkehrsmitteln und
-wegen dieselben Erleichterungen und Gebührennachlässe wie
die Truppen des Aufnahmestaats nach den in diesem Staat
geltenden Vorschriften.

Artikel 15

(1) Die Archive und sonstigen dienstlichen Schriftstücke von
Hauptquartieren, die in den Räumlichkeiten dieser Hauptquar-
tiere oder von einem dazu ordnungsgemäß ermächtigten Mit-
glied dieser Hauptquartiere aufbewahrt werden, sind unverletz-
lich, es sei denn, die Hauptquartiere haben auf diese Immunität
verzichtet. Auf Antrag des Aufnahmestaats und in Gegenwart
eines Vertreters dieses Staates überprüfen die Hauptquartiere
die Art der Dokumente, um festzustellen, ob sie unter die
Immunität nach diesem Artikel fallen.

(2) Liegt nach Ansicht einer zuständigen Behörde oder einer
gerichtlichen Stelle des Aufnahmestaats ein Missbrauch der
nach diesem Artikel gewährten Unverletzlichkeit vor, so nimmt
der Rat auf Antrag mit den zuständigen Behörden des Aufnah-
mestaats Rücksprache, um festzustellen, ob tatsächlich ein
Missbrauch vorliegt.

(3) Führt die Rücksprache zu keinem für beide Seiten be-
friedigenden Ergebnis, so wird die Streitigkeit vom Rat mit dem
Ziel einer Beilegung geprüft. Kann eine solche Streitigkeit so
nicht beigelegt werden, so beschließt der Rat einstimmig die
Modalitäten, nach denen sie beizulegen ist.
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Artikel 16

Für die Anwendung der zwischen den Mitgliedstaaten geschlos-
senen Doppelbesteuerungsabkommen und unbeschadet des
Rechts des Aufnahmestaats zur Besteuerung des Militär- und
Zivilpersonals, das seine Staatsangehörigkeit hat oder im Auf-
nahmestaat seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, gilt zur Ver-
meidung von Doppelbesteuerung Folgendes:

1. Hängt die Besteuerung im Aufnahmestaat vom Aufenthalts-
ort oder Wohnsitz ab, so gelten die Zeitabschnitte, in denen
sich das Militär- oder Zivilpersonal nur in dieser Eigenschaft
im Hoheitsgebiet dieses Staates aufhält, für die Zwecke einer
solchen Besteuerung nicht als Zeiten des Aufenthalts in
diesem Gebiet oder als Änderung des Aufenthaltsortes
oder Wohnsitzes.

2. Militär- oder Zivilpersonal ist im Aufnahmestaat von jeder
Steuer auf Bezüge und Einkünfte befreit, die ihm in dieser
Eigenschaft vom Entsendestaat gezahlt werden, sowie von
jeder Steuer auf das ihm gehörende bewegliche Eigentum,
das sich nur aufgrund seines vorübergehenden Aufenthalts
im Aufnahmestaat dort befindet.

3. Dieser Artikel steht weder der Besteuerung des Militär- oder
Zivilpersonals für eine im Aufnahmestaat möglicherweise
aufgenommene Erwerbstätigkeit anderer Art als seine Tätig-
keit als solches Personal entgegen noch, soweit es sich nicht
um die in Absatz 2 genannten Bezüge, Einkünfte und das
darin genannte bewegliche Eigentum handelt, der Erhebung
von solchen Steuern, denen das betreffende Personal nach
dem Recht des Aufnahmestaats auch dann unterliegt, wenn
es wie Personen behandelt wird, die ihren Aufenthalt oder
Wohnsitz außerhalb des Hoheitsgebiets dieses Staates haben.

4. Dieser Artikel gilt nicht für Zölle: Unter „Zoll“ sind die auf
Ein- beziehungsweise Ausfuhren zu zahlenden Zölle und
alle sonstigen Abgaben und Steuern, ausgenommen Gebüh-
ren und Beiträge, die lediglich Entgelt für erbrachte Dienst-
leistungen sind, zu verstehen.

Artikel 17

(1) Die Behörden des Entsendestaats haben das Recht, die
ihnen nach dem Recht des Entsendestaats übertragene Straf-
und Disziplinargerichtsbarkeit in vollem Umfang über das Mi-
litär- und Zivilpersonal auszuüben, wenn dieses Zivilpersonal
aufgrund seiner Verlegung mit diesen Truppen dem für alle
oder einen Teil der Streitkräfte des Entsendestaats geltenden
Recht unterliegt.

(2) Die Behörden des Aufnahmestaats haben das Recht, über
das Militär- und Zivilpersonal sowie deren Familienangehörige
die Gerichtsbarkeit in Bezug auf innerhalb des Hoheitsgebiets
des Aufnahmestaats begangene und nach dessen Recht straf-
bare Handlungen auszuüben.

(3) Die Behörden des Entsendestaats haben das Recht, über
das Militär und das Zivilpersonal, wenn dieses Zivilpersonal
aufgrund seiner Verlegung mit diesen Truppen dem für alle
oder einen Teil der Streitkräfte des Entsendestaats geltenden

Recht unterliegt, die ausschließliche Gerichtsbarkeit in Bezug
auf strafbare Handlungen, einschließlich strafbarer Handlungen
gegen die Sicherheit dieses Staates, auszuüben, die nach dem
Recht des Entsendestaats, jedoch nicht nach dem Recht des
Aufnahmestaats strafbar sind.

(4) Die Behörden des Aufnahmestaates haben das Recht,
über Mitglieder des Militär- und Zivilpersonals sowie deren
Familienangehörige die ausschließliche Gerichtsbarkeit in Bezug
auf strafbare Handlungen, einschließlich strafbare Handlungen
gegen die Sicherheit dieses Staates, auszuüben, die nach dem
Recht des Aufnahmestaates, jedoch nicht nach dem Recht des
Entsendestaates strafbar sind.

(5) Zu den strafbaren Handlungen gegen die Sicherheit eines
Staates im Sinne der Absätze 3, 4 und 6 zählen:

a) Hochverrat;

b) Sabotage, Spionage oder Verletzung eines Gesetzes, das sich
auf Amtsgeheimnisse dieses Staates oder auf Geheimnisse
im Zusammenhang mit der Landesverteidigung dieses Staa-
tes bezieht.

(6) In Fällen konkurrierender Gerichtsbarkeit gelten folgende
Regeln:

a) Die zuständigen Behörden des Entsendestaats haben das
Vorrecht auf Ausübung der Gerichtsbarkeit über das Militär-
und Zivilpersonal, wenn dieses Zivilpersonal aufgrund sei-
ner Verlegung mit diesen Truppen dem für alle oder einen
Teil der Streitkräfte des Entsendestaats geltenden Recht un-
terliegt, in Bezug auf

i) strafbare Handlungen, die nur gegen das Eigentum oder
die Sicherheit dieses Staates oder nur gegen die Person
oder das Eigentum des Militär- oder Zivilpersonals dieses
Staates oder eines Familienangehörigen gerichtet sind;

ii) strafbare Handlungen, die sich aus einer Handlung oder
Unterlassung in Ausübung des Dienstes ergeben.

b) Bei allen sonstigen strafbaren Handlungen haben die Behör-
den des Aufnahmestaats das Vorrecht auf Ausübung der
Gerichtsbarkeit.

c) Beschließt der bevorrechtigte Staat, die Gerichtsbarkeit nicht
auszuüben, so notifiziert er dies den Behörden des anderen
Staates so bald wie möglich. Die Behörden des bevorrech-
tigten Staates ziehen ein von den Behörden des anderen
Staates an sie gerichtetes Ersuchen um Verzicht auf das
Vorrecht in wohlwollende Erwägung, wenn der andere Staat
einem derartigen Verzicht besondere Wichtigkeit beimisst.

(7) Aus diesem Artikel ergibt sich für die Behörden des
Entsendestaats nicht das Recht, die Gerichtsbarkeit über Per-
sonen auszuüben, die Staatsangehörige des Aufnahmestaats
sind oder dort ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, es sei
denn, dass diese Personen Angehörige der Streitkräfte des Ent-
sendestaats sind.
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Artikel 18

(1) Jeder Mitgliedstaat verzichtet auf alle seine Ansprüche
gegen jeden anderen Mitgliedstaat wegen Beschädigung von
in seinem Eigentum befindlichen Sachen, die bei der Vorberei-
tung und Durchführung der Aufgaben im Sinne des Artikels 17
Absatz 2 EUV, einschließlich Übungen, benutzt werden, wenn
der Schaden

a) von Militär- oder Zivilpersonal des anderen Mitgliedstaates
in Ausübung seines Dienstes im Zusammenhang mit den
vorgenannten Aufgaben verursacht wurde oder

b) durch die Benutzung von Land-, Wasser- oder Luftfahrzeu-
gen entstanden ist, die dem anderen Mitgliedstaat gehören
und von dessen Einsatzkräften benutzt wurden, sofern ent-
weder das den Schaden verursachende Land-, Wasser- oder
Luftfahrzeug im Zusammenhang mit den vorgenannten
Aufgaben benutzt wurde oder der Schaden an Sachen ver-
ursacht wurde, die im Zusammenhang mit diesen Aufgaben
verwendet wurden.

Auf Ansprüche eines Mitgliedstaats gegen einen anderen Mit-
gliedstaat aus Bergung und Hilfeleistung auf See wird verzich-
tet, sofern das geborgene Schiff oder die geborgene Ladung
einem Mitgliedstaat gehörte und von seinen Streitkräften im
Zusammenhang mit den vorgenannten Aufgaben benutzt wur-
de.

(2) a) Im Falle von Schäden, die in der in Absatz 1 genannten
Weise an anderen einem Mitgliedstaat gehörenden und
in seinem Hoheitsgebiet befindlichen Sachen verursacht
wurden oder entstanden sind, wird über die Frage der
Haftung eines anderen Mitgliedstaats und über die Höhe
des Schadens durch Verhandlungen zwischen diesen
Mitgliedstaaten entschieden, es sei denn, die beteiligten
Mitgliedstaaten vereinbaren etwas anderes.

b) Jeder Mitgliedstaat verzichtet jedoch auf seine Ansprü-
che in allen Fällen, in denen der Schaden unter einem
Betrag liegt, der durch Beschluss des Rates einstimmig
festgesetzt wird.

Jeder andere Mitgliedstaat, dessen Eigentum bei dem
selben Vorfall beschädigt wurde, verzichtet ebenfalls
bis zur Höhe des vorgenannten Betrages auf seinen An-
spruch.

(3) Im Sinne der Absätze 1 und 2 schließen die Worte „Mit-
gliedstaat gehören“ bei Wasserfahrzeugen auch Schiffe ein, die
von einem Mitgliedstaat als unbemannte Schiffe gechartert oder
requiriert oder von ihm als Prise beschlagnahmt wurden, je-
doch nicht, soweit das Verlust- oder Haftungsrisiko von einem
anderen Rechtsträger als diesem Mitgliedstaat getragen wird.

(4) Jeder Mitgliedstaat verzichtet auf alle Ansprüche gegen
jeden anderen Mitgliedstaat, die darauf beruhen, dass Militär-
oder Zivilpersonal seiner Einsatzkräfte in Ausübung seines
Dienstes verletzt oder getötet wurde.

(5) Ansprüche (ausgenommen vertragliche Ansprüche und
Ansprüche, auf die die Absätze 6 und 7 Anwendung finden),
die sich daraus ergeben, dass durch Handlungen oder Unterlas-
sungen von Militär- oder Zivilpersonal in Ausübung des Diens-
tes oder durch eine andere Handlung, Unterlassung oder Bege-

benheit, für die die Truppe rechtlich verantwortlich ist, im
Hoheitsgebiet des Aufnahmestaats einem Dritten, mit Aus-
nahme eines Mitgliedstaats, ein Schaden zugefügt wurde, wer-
den vom Aufnahmestaat nach folgenden Bestimmungen behan-
delt:

a) Die Geltendmachung, Prüfung und außergerichtliche Rege-
lung von Schadensersatzansprüchen oder die gerichtliche
Entscheidung über sie erfolgt nach den Gesetzen und Vor-
schriften des Aufnahmestaats, die für Ansprüche aufgrund
von Handlungen seiner eigenen Streitkräfte gelten.

b) Der Aufnahmestaat kann alle derartigen Ansprüche regeln;
er zahlt die vereinbarten oder auferlegten Schadensersatz-
beträge in seiner Landeswährung.

c) Eine solche Zahlung, gleichviel ob sie aufgrund einer außer-
gerichtlichen Regelung der Angelegenheit oder einer Ent-
scheidung eines zuständigen Gerichts des Aufnahmestaats
erfolgt, oder ein rechtskräftiges klageabweisendes Urteil ei-
nes solchen Gerichts ist für die betreffenden Mitgliedstaaten
bindend und endgültig.

d) Jeder vom Aufnahmestaat beglichene Anspruch wird den
betreffenden Entsendestaaten zusammen mit einem alle Ein-
zelheiten umfassenden Bericht und mit einem Aufteilungs-
vorschlag nach Buchstabe e) Ziffern i), ii) und iii) mitgeteilt.
Erfolgt nicht binnen zwei Monaten eine Rückäußerung, so
gilt der Vorschlag als angenommen.

e) Die zur Befriedigung von Ansprüchen aufgrund der Buch-
staben a), b), c) und d) und des Absatzes 2 zu zahlenden
Beträge sind von den Mitgliedstaaten in folgendem Verhält-
nis zu tragen:

i) Ist ein Entsendestaat allein verantwortlich, so wird der
Schadensersatzbetrag im Verhältnis von 25 % zulasten
des Aufnahmestaats und 75 % zulasten des Entsende-
staats aufgeteilt.

ii) Ist mehr als ein Staat für den Schaden verantwortlich, so
wird der gerichtlich oder anderweitig festgelegte Scha-
densersatzbetrag gleichmäßig auf die betreffenden Staa-
ten aufgeteilt; ist der Aufnahmestaat jedoch keiner der
verantwortlichen Staaten, so beträgt sein Anteil die
Hälfte des Anteils, der auf jeden Entsendestaat entfällt.

iii) Wurde der Schaden von den Einsatzkräften der Mitglied-
staaten verursacht und ist es nicht möglich, ihn mit
Bestimmtheit einer oder mehreren dieser Einsatzkräfte
zuzurechnen, so wird der Schadensersatzbetrag gleich-
mäßig auf die betreffenden Mitgliedstaaten aufgeteilt; ist
der Aufnahmestaat jedoch keiner der Staaten, durch de-
ren Einsatzkräfte der Schaden verursacht wurde, so be-
trägt sein Anteil die Hälfte des Anteils, der auf jeden der
betreffenden Entsendestaaten entfällt.

iv) Der Aufnahmestaat übermittelt halbjährlich den betref-
fenden Entsendestaaten eine Aufstellung der Beträge, die
er im Laufe des Halbjahres in den Fällen gezahlt hat, in
denen die vorgeschlagene prozentuale Aufteilung ange-
nommen wurde, mit dem Ersuchen um Erstattung. Diese
Erstattung ist schnellstmöglich in der Landeswährung
des Aufnahmestaats zu leisten.
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f) Würde die Anwendung der Buchstaben b) und e) für einen
Mitgliedstaat ernstliche Härten mit sich bringen, so kann
dieser die übrigen betroffenen Mitgliedstaaten ersuchen,
durch Verhandlungen untereinander eine anderweitige Re-
gelung der Angelegenheit zu treffen.

g) Militär- oder Zivilpersonal darf einem Verfahren zur Voll-
streckung eines Urteils nicht unterworfen werden, das im
Aufnahmestaat in einer aus der Ausübung ihres Dienstes
herrührenden Angelegenheit gegen sie ergangen ist.

h) Mit Ausnahme der Anwendung von Buchstabe e) auf An-
sprüche, die unter Absatz 2 fallen, gilt der vorliegende Ab-
satz nicht für Ansprüche im Zusammenhang mit dem Be-
trieb oder Einsatz eines Schiffes oder dem Verladen, der
Beförderung oder dem Entladen einer Schiffsladung, es sei
denn, dass es sich um Ansprüche aus Tod oder Körperver-
letzung handelt, auf die Absatz 4 keine Anwendung findet.

(6) Ansprüche gegen Militär- oder Zivilpersonal aus zu
Schadenersatz verpflichtenden Handlungen oder Unterlassun-
gen im Aufnahmestaat, die nicht in Ausübung des Dienstes
begangen wurden, werden wie folgt behandelt:

a) Die Behörden des Aufnahmestaats prüfen den Anspruch,
ermitteln in billiger und gerechter Weise unter Berücksich-
tigung aller Umstände des Falles einschließlich des Verhal-
tens der geschädigten Person den dem Antragsteller zukom-
menden Betrag und fertigen einen Bericht über die Angele-
genheit an.

b) Der Bericht wird den Behörden des Entsendestaats überge-
ben, die dann unverzüglich entscheiden, ob und bejahen-
denfalls in welcher Höhe sie eine Abfindung ohne Anerken-
nung einer Rechtspflicht anbieten wollen.

c) Wird eine Abfindung ohne Anerkennung einer Rechtspflicht
angeboten und wird dieses Angebot von dem Antragsteller
als volle Befriedigung seines Anspruchs angenommen, so
nehmen die Behörden des Entsendestaats die Zahlung selbst
vor und unterrichten die Behörden des Aufnahmestaats über
ihre Entscheidung und die Höhe des gezahlten Betrags.

d) Dieser Absatz lässt die Zuständigkeit der Gerichte des Auf-
nahmestaats für die Durchführung eines Verfahrens gegen
Militär- oder Zivilpersonal unberührt, sofern und solange
keine Zahlung zur vollen Befriedigung des Anspruchs ge-
leistet wurde.

(7) Ansprüche, die sich aus der unbefugten Benutzung eines
Fahrzeugs der Einsatzkräfte eines Entsendestaats ergeben, wer-
den nach Absatz 6 behandelt, es sei denn, die betreffende Ein-
heit, der betreffende Verband oder der betreffende sonstige
Truppenteil ist rechtlich verantwortlich.

(8) Kommt es zu einer Streitigkeit darüber, ob eine zu Scha-
denersatz verpflichtende Handlung oder Unterlassung von Mi-
litär- oder Zivilpersonal in Ausübung des Dienstes begangen
wurde oder ob die Benutzung eines Fahrzeugs der Streitkräfte
eines Entsendestaats unbefugt war, so wird die Frage in Ver-
handlungen zwischen den betreffenden Mitgliedstaaten geregelt.

(9) Hinsichtlich der Zivilgerichtsbarkeit des Aufnahmestaats
darf der Entsendestaat für Militär- oder Zivilpersonal keine
Befreiung von der Gerichtsbarkeit des Aufnahmestaats über
Absatz 5 Buchstabe g) hinaus beanspruchen.

(10) Die Behörden des Entsendestaats und des Aufnahme-
staats arbeiten bei der Beschaffung von Beweismitteln für
eine gerechte Untersuchung und Erledigung von Ansprüchen,
die die Mitgliedstaaten betreffen, zusammen.

(11) Mit Streitigkeiten, die die Regulierung von Ansprüchen
betreffen, die nicht auf dem Verhandlungswege zwischen den
betreffenden Mitgliedstaaten beigelegt werden können, wird ein
Schlichter befasst, der von den betreffenden Mitgliedstaaten
einvernehmlich unter den Staatsangehörigen des Aufnahme-
staats, die hohe richterliche Tätigkeiten ausüben oder ausgeübt
haben, ausgewählt wird. Gelingt es den betreffenden Mitglied-
staaten nicht, sich binnen zwei Monaten auf einen Schlichter
zu einigen, so kann jeder betroffene Mitgliedstaat den Präsiden-
ten des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften ersu-
chen, eine Person mit den genannten Qualifikationen zu be-
stellen.

TEIL IV

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 19

(1) Dieses Übereinkommen bedarf der Genehmigung durch
die Mitgliedstaaten nach ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen
Erfordernissen.

(2) Die Mitgliedstaaten notifizieren dem Generalsekretär des
Rates der Europäischen Union den Abschluss der verfassungs-
rechtlichen Verfahren für die Genehmigung dieses Überein-
kommens.

(3) Dieses Übereinkommen tritt am ersten Tag des zweiten
Monats nach Notifizierung des Abschlusses der verfassungs-
rechtlichen Verfahren im Sinne des Absatzes 2 durch den letz-
ten Mitgliedstaat in Kraft.

(4) Verwahrer dieses Übereinkommens ist der Generalsekre-
tär des Rates der Europäischen Union. Der Verwahrer ver-
öffentlicht dieses Übereinkommen sowie Angaben zu seinem
Inkrafttreten nach Abschluss der in Absatz 2 genannten ver-
fassungsrechtlichen Verfahren im Amtsblatt der Europäischen
Union.

(5) a) Dieses Übereinkommen gilt ausschließlich im Mutter-
land der Mitgliedstaaten.

b) Jeder Mitgliedstaat kann dem Generalsekretär des Rates
der Europäischen Union mitteilen, dass dieses Überein-
kommen auch für andere Gebiete gilt, für deren interna-
tionale Beziehungen er verantwortlich ist.
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(6) a) Die Bestimmungen der Teile I und III dieses Überein-
kommens gelten für Hauptquartiere und Truppen sowie
deren Personal, die der EU gegebenenfalls im Rahmen
der Vorbereitung und Durchführung der Aufgaben im
Sinne des Artikels 17 Absatz 2 EUV, einschließlich
Übungen, zur Verfügung gestellt werden, nur insoweit,
als die Rechtsstellung dieser Hauptquartiere und Trup-
pen sowie deren Personals nicht durch eine andere
Übereinkunft geregelt ist.

b) Ist die Rechtsstellung dieser Hauptquartiere und Trup-
pen sowie deren Personals durch eine andere Überein-
kunft geregelt und sind diese Hauptquartiere und Trup-
pen sowie deren Personal im vorgenannten Rahmen tä-
tig, so können zwischen der EU und den betroffenen
Staaten oder Organisationen besondere Vereinbarungen
getroffen werden, um festzulegen, welches Übereinkom-

men auf den betreffenden Einsatz oder die betreffende
Übung Anwendung findet.

c) Konnten derartige besondere Vereinbarungen nicht ge-
troffen werden, so bleibt die andere Übereinkunft für
den betreffenden Einsatz oder die betreffende Übung
anwendbar.

(7) Nehmen Drittstaaten an Tätigkeiten teil, auf die dieses
Übereinkommen Anwendung findet, so können die diese Teil-
nahme regelnden Übereinkünfte oder Vereinbarungen vor-
sehen, dass dieses Übereinkommen im Rahmen dieser Tätig-
keiten auch für diese Drittstaaten gilt.

(8) Dieses Übereinkommen kann mit einstimmiger schriftli-
cher Zustimmung der im Rat vereinigten Vertreter der Regie-
rungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union geändert
werden.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de noviembre de dos mil tres.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende november to tusind og tre.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten November zweitausendunddrei.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εφτά Νοεµβρίου δύο χιλιάδες τρία.

Done at Brussels on the seventeenth day of November in the year two thousand and three.

Fait à Bruxelles, le dix-sept novembre deux mille trois.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette novembre duemilatre.

Gedaan te Brussel, de zeventiende november tweeduizenddrie.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Novembro de dois mil e três.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakolme.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde november tjugohundratre.
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Pour le gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Königreichs Belgien

For regeringen for Kongeriget Danmark

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας

Por el Gobierno del Reino de España
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Pour le gouvernement de la République française

Thar ceann Rialtas na hÉireann
For the Government of Ireland

Per il Governo della Repubblica italiana

Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Voor de Regering van het Koninkrijk de Nederlanden
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Für die Regierung der Republik Österreich

Pelo Governo da República Portuguesa

Suomen hallituksen puolesta
På finska regeringens vägnar

På svenska regeringens vägnar

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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ANHANG

ERKLÄRUNGEN

ERKLÄRUNG DER EU-MITGLIEDSTAATEN

Nach Unterzeichnung dieses Übereinkommens werden sich die Mitgliedstaaten nach Kräften darum bemühen, den
Anforderungen ihrer innerstaatlichen verfassungsrechtlichen Verfahren schnellstmöglich nachzukommen, damit dieses
Übereinkommen umgehend in Kraft treten kann.

ERKLÄRUNG DÄNEMARKS

Bei der Unterzeichnung dieses Übereinkommens hat Dänemark das dem Vertrag über die Europäische Union und dem
Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beigefügte Protokoll über die Position Dänemarks in Erinnerung
gerufen. Dänemark wird das Übereinkommen unter Einhaltung des Protokolls genehmigen, und jeder Vorbehalt oder
jede Erklärung, die Dänemark in diesem Zusammenhang vorzubringen haben könnte, beschränkt sich auf den Geltungs-
bereich des Teils II dieses Protokolls und schließt das Inkrafttreten des Übereinkommens und seine uneingeschränkte
Umsetzung durch die anderen Mitgliedstaaten keineswegs aus.

ERKLÄRUNG IRLANDS

Nichts in diesem Übereinkommen, insbesondere die Artikel 2, 9, 11, 12, 13 und 17, gestattet oder erfordert Gesetze
oder jedes andere Tätigwerden Irlands, die durch die Verfassung Irlands und insbesondere Artikel 15.6.2 verboten sind.

ERKLÄRUNG DER REPUBLIK ÖSTERREICH ZU ARTIKEL 17 DES ÜBEREINKOMMENS

Die Akzeptierung der Gerichtsbarkeit ausländischer Militärbehörden des Entsendestaats gemäß Artikel 17 des Über-
einkommens zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union über die Rechtsstellung des zum Militärstab der
Europäischen Union abgestellten bzw. abgeordneten Militär- und Zivilpersonals, der Hauptquartiere und Truppen, die
der Europäischen Union gegebenenfalls im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung der Aufgaben im Sinne von
Artikel 17 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union wie auch im Rahmen von Übungen zur Verfügung gestellt
werden, sowie des Militär- und Zivilpersonals der Mitgliedstaaten, das der Europäischen Union für derartige Aufgaben
zur Verfügung gestellt wird (EU-SOFA) durch Österreich bezieht sich nicht auf die Ausübung der Gerichtsbarkeit durch
Gerichte des Entsendestaats auf dem Gebiet Österreichs.

ERKLÄRUNG SCHWEDENS

Die schwedische Regierung erklärt hiermit, dass Artikel 17 dieses Übereinkommens den Entsendestaat nicht dazu
berechtigt, Gerichtsbarkeit im schwedischen Hoheitsgebiet auszuüben. Insbesondere verleiht die genannte Bestimmung
dem Entsendestaat nicht das Recht, im schwedischen Hoheitsgebiet Gerichte einzusetzen oder Strafen zu vollstrecken.

Dies lässt die Zuständigkeitsverteilung nach Artikel 17 zwischen Entsende- und Aufnahmestaat völlig unberührt. Es
berührt auch nicht das Recht eines Entsendestaats zur Ausübung dieser Gerichtsbarkeit im eigenen Hoheitsgebiet,
nachdem die unter Artikel 17 fallenden Personen in den Entsendestaat zurückgekehrt sind.

Darüber hinaus schließt dies nicht aus, dass die Militärbehörden eines Entsendestaats im schwedischen Hoheitsgebiet
geeignete Maßnahmen ergreifen, die unmittelbar erforderlich sind, um innerhalb der Truppe für die Aufrechterhaltung
von Sicherheit und Ordnung zu sorgen.
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